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Von dem Erbrechte.

Diese Ueberschrift sollte richtiger einen den Hauptstücken 8—15 gemein-
schaftlichen Titel bilden; das 8. Hauptstück bildet nur den allgemeinen Theil zu.
dieser das Erbrecht behandelnden Partie des G. B. Die Einreihung derselben in
die I. Abtheilung des I I . Theiles („von den dinglichen Rechten") lehnt sich zwar
an das Institutionen-System an (6aiu8 I I §.97 — I I I §. 76; 5u8t. Inst. I I
Tit. 10 — I I I Tit. 9); doch sind dabei die Redactoren von einem anderen
Gedanken geleitet worden, als die Urheber dieses Systems. Die Römer dachten
dabei nur daran, daß Erben eine Art des Erwerbens sei, und stellten darum
das Erbrecht unter die aäyui8itiou68 rerum (6aiu8 I I §§. 97, 98; §. 6
^. I I 9) — eine ganz äußerliche und offenbar ungenügende Begründung, die
aber dennoch sowohl im preußischen (a. L. R. I Tit. 12) als im französischen
Gesetzbuch («oä. oiv. I I I . Buch) festgehalten wurde. Unsere Redactoren dagegen
ließen sich durch die Ansicht bestimmen, daß das Erbrecht gleich dem Eigenthum
und den iura iu re alleua ein dingliches Recht sei (a. b. G. B. §. 308), eine
Ansicht, an welcher die völlige Gleichstellung des Erbrechtes mit den Rechten an
einzelnen körperlichen Sachen nicht zu billigen ist, die aber dennoch viel mehr des
Wahren enthält, als die herrschende Meinung zugeben will. Hievon wird weiter
unten eingehend zu sprechen sein.

Wie die Stellung im System, so ist auch die Gliederung des Erbrechtes
aus dem Westgal. Gesetzbuch ( I I . Hptst. 10—18) beibehalten, nur daß das
15. Hauptstück des Westgal. G. B. (II) „vom Erbvertrage" ausgeschieden und
diese Materie in das Hauptstück „von den Ehepacten" (jetzt das 28.) gestellt
wurde (§. 1249 ff.). Auch bei der Gliederung hat man sich großentheils an
das Institutionen - System angeschlossen. Wie man sich den Zusammenhang der
Hauptstücke des Näheren gedacht hat, erhellt aus Z ei l ler 's Comm. I I S . 378 f.

Was nun insbesondere den Inhalt des 8. Hauptstückes und dessen Ord-
nung betrifft, so entspricht dies Hauptstück im Wesentlichen dem 10. Hauptstücke
des Westgal. Gesetzbuches ( I I ) , dessen Inhalt Ze i l le r (in der Sitzung vom
19. Dec. 1803) so zusammenfaßte: a) Vorbegriffe von Erbschaft, Erbrecht und
von Erben (§§. 321—330), d) Arten, das Erbrecht zu erlangen (§§. 331, 332),
«) Fähigkeit und Unfähigkeit zur Erbschaft (§§. 334—341), ä) Zeitpunkt, nach
welchem die Erbfähigkeit bestimmt werden muß. — Nur ist von den Wirkungen
der Annahme der Erbschaft (§§. 547—550) am Ende des Hauptstückes "die
Rede, während diese Materie im Westgal. G. B. (§§. 324—327) nahe dem An-
fang stand; der Inhalt des §. 549 ist aus einer weitentlegenen Partie des Westgal.
G. B. ( I I I . Thl. §. 387 f.) herübergenommen; §. 551 endlich ist ganz neu. —

Während im gemeinen Recht die Rechtsgeschichte gerade für das Erbrecht eine
noch größere praktische Bedeutung hat, als für andere Gebiete (vgl. Schirmer
S . 2) , da das Justinianische Erbrecht (trotz Nov. 115, 118, 127) einem

Pfaff und Hofmllnn, Comment« z. b. Ges. Vuch. I I . ' 1



2 Achtes Hauptstück.

Gebäude gleicht, dessen Theile in sehr verschiedenen Zeiten erbaut worden sind, und
deswegen ohne sehr eingehende geschichtliche Untersuchungen nicht verstanden werden
kann, — haben diese Untersuchungen über die Geschichte des römischen Erbrechtes für
das österreichische Recht, das gerade hier so recht ein Werk aus Einem Guße ist,
nahezu gar keine oder doch nur eine sehr indirecte Bedeutung.') Aber selbst die
dogmatischen Darstellungen des gemeinen Rechtes") haben hier weniger directen
Bezug, als im Obligationen» Recht und im Mobiliar-Sachen-Recht. Denn die
Redactoren haben sich hier in hohem Grade selbständig gegenüber dem römischen
Rechte verhalten und eine — trotz mancher Mängel — sehr rühmliche legislative
Leistung zu Stande' gebracht, welche gleich nach ihrem Erscheinen vielseitige An-
erkennung gefunden hat^) und bei jeder künftigen mitteleuropäischen Legislation,
die auf der Höhe der Zeit stehen w i l l , auf das eingehendste wird berücksichtigt
werden müssen. ̂ ) Freilich war hier durch das preußische Gesetzbuch (wenn-
gleich weniger gut als in anderen Theilen) vorgearbeitet, weshalb die das letztere
betreffende Literatur auch für uns sehr wichtig ist. Was das deutsche Recht
betrifft, so kommen für unseren Zweck mehr feine allgemeinen Grundsätze, als
feine besonderen Bestimmungen in Betracht.

Diese Bemerkungen mögen zugleich als Wink über die größere oder ge-
ringere Wichtigkeit der im Nachstehenden angeführten

Literatur
dienen, auS welcher jedoch an dieser Stelle nur die Gesammt-Darstellungen zu
berücksichtigen sind, wobei überdies Verweisungen auf leicht zugängliche Werke die
vollständige Aufzählung ersparen sollen. ̂ )

Oesterreich! sche Literatur.

O. Vtzi i i l lFLl i Nuovo trattato 6e1Ie 8u0L688ioui testamentariL e Iszitims, o88ia
. I 'soria 6 äi8LU88i(mi äei ooä: oiv. austriaca relativamLutß all« 8uce688ioiii

8viluppato FM8ta 1e ä i ^W ix i ou i äei ooäioo 8ts880 eä i pr iuLW äei ä i -
i-itto eomnne. (kli laiio 1816, auf dem Umschlage steht 1817.)

Ein der Paragraphen-Ordnung folgender Commentar zu der das Erbrecht behan-
delnden Partie des a. b. G. B. Das erste Heft („vol. I tasc I«) hat 192 S S . 8°
und bricht in der Erklärung des §. 563, mitten in einem Satze, ab. Ob mehr er-
schienen ist, konnten wir — trotz vieler Nachforschungen — nicht feststellen. Indeß
macht das erste Heft nicht nach weiteren begierig. Zwar hat der Verf. nicht Andere
ausgeschrieben, und es ist anzuerkennen, daß er selbständig nachgedacht hat und den

') Man denke nur an die umfangreiche Literawr über die bonorum possessio, die
in8titutio ex rs, die Prälegate, die yuarta I'aleiäia, die Vermächtnißarten, die Incapacität,
das formelle Notherbrecht u. s. w. — vollends die auch schon für das gemeine Recht be-
langlosen Untersuchungen über die Beerbung der Freigelassenen u. dgl. Dieses Verhältnisses
ihrer Arbeit zum römischen Recht waren sich die Redactoien auch vollkommen klar bewußt
(vgl. den Vortrag 19. Jan. 1808 in den Excursen).

') Unter diesen haben die älteren für uns insoferne oft größere Bedeutung, als die
neueren, als uns jene über gewisse Vorstellungen der Redactoren aufklären.

') Th ib l l u t Civil. Abhandlungen (1814) S.455f. , vgl. die oben I S . 54 N. 282
Citirten. Mehr als solche einzelne Aussprüche kommt aber in Betracht das Werk von
C. F r d . v. D a l w i g l Versuch einer philosophisch - juristischen Darstellung des Erbrechts
(Wiesbaden 1820), welches sich in seinen Vorschlägen 6s le^s ferenda auf das engste an
das österreich. a.b. G .B . anschließt. — Von Neueren: z.V. V r u n s in Holtzendorff 's
Encyclop. lzweite Aufl.) I S . 430, G. B i n d i n g im Arch. f. civil. Praxis 57. Bd.
S . 421, Gengt er Deutsches Privatrecht (3. Aufl.) S . 645.

<) Dies hat F r ied r . Mommsen durch die That anerkannt. S . seinen Entwurf
eines Deutschen Reichsgesetzes über das Erbrecht nebst Motiven (Braunschweig 1876).

b) Die hier und bei A rnd ts §. 463 namentlich aufgeführten Werke werden fortan
meist nur mit den Namen ihrer Verfasser citirt werden.
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Schwierigkeiten nicht ausgewichen ist. Dennoch ist die Arbeit von geringem Werthe, weil
ohne Schulung, ja ohne eine genügende Kenntniß des positiven Stoffes unternommen.
Die Ansichten des Verf. sind oft falsch, noch öfter die für sie vorgebrachten^ Gründe.

M . Füger von Rechtborn Das Erbrecht nach dem Oesterreich, a. b. Gesetz-
buche systematisch dargestellt und mit den früheren Landesgesetzen in Ungarn,
Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Serbien und dem temeser Banate ver-
glichen. 3 Thle. (Hermannstadt 1860.)

Eine nach ganz eigenthümlichem System geordnete Arbeit, auf deren Schwächen
schon Unger aufmerksam gemacht hat. Der I . Thl. (166 SS.) enthält „das Erb-
und Testiruugsrecht", wo gleich in der I. Abtheilung die Rechtsverhältnisse der Erben
(die Folgen des Erbserwerbes) abgehandelt werden; I I . Thl. (322 S S . ) : „Förmlich-
keiten, Auslegungen und Aufhebung des letzten Willens"; I I I . Thl. (334 S S . ) : „Die
gesetzliche Erbfolge. Die Erbfolge in den Pflichttheil. Anwendbarkeit der früheren
'Landesgesetze. Verlassenschaftsabhandlungen."

Jos. Unger Das österreichische Erbrecht systematisch dargestellt. (Lpz. 1864.
2. Aufl. 1871.) (VI. Band des „Systems".)

Das bekannte meisterhafte Hauptwerk über unsere Materie (die Recensionen wur-
den oben I S. 61 nachgewiesen). I n gewissem Sinne eine Ergänzung desselben bildet
die beim 15. Hptst. angeführte Monographie desselben Verf. über die Verlafsenschafts-
Abhandlung.

Preußische Literatur.

L. Crelinger System des Preußischen Erbrechts mit vergleichender Hinweifung
auf das Römische und gemeine Erbrecht (Breslau 1834).

C. F. Koch Das preußische Erbrecht aus dem gemeinen deutschen Rechte ent-
wickelt (Verlin 1865—1867).

I . A. Gruchot Preußisches Erbrecht) in Glossen zum Allgem. Landrecht auf
römischer und germanischer Grundlage, unter Berücksichtigung der neueren
Gesetzgebungen. I. Bd. (624 S S . , Berlin 1865), I I . Bd. (562 S S . ,
1866), I I I . Bd. (400 S S . , 2867).

Ein lehrreiches Werk, das namentlich ein ungemein reiches, sorgfältig ausgewähltes
und angeordnetes Material aus den Quellen und der Literatur enthält, und auch dem
österreichischen Juristen fehr zu empfehlen ist (vgl. Ran da Ger. Ztg. 1868 Nr. 9).

Französische Literatur.

Sie ist nachgewiesen in Zachariä's Handbuch des Französischen Civil-
rechts (5. Aufl. 1853 von Anschütz, 6. Aufl. 1874, 1875 von Puchelt) am
Anfang des IV. Bandes.

Nomanilttsche Literatur.

») Die ältere Literatur f. in Glück's Commentar XXXI I I S . 312—316;
— d) die neuere bei Arndts §. 463 Anm. — Dazu kommt der I I . Bd.
der „Gesammelten civilistischen Schriften" von Arndts (670 S S . gr. 8, Stuttg.
1873), dessen Inhalt ausschließlich das Erbrecht betrifft.

Germanistische Literatur.

Sie findet sich verzeichnet theils in Gerber's System §. 248 N. 1,
theils'in Gengler's Lehrbuch des deutschen Privatrechts I I . Thl. (1862) S . 1281,
und in desselben Verf. Werk „Das deutsche Privatrecht in seinen Gruudzügen"
(3. Aufl. 1876) §.170 N. « (S . 622). Dazu die einschlägigen Partien dieser
Lehrbücher und bes Systems von Beseler (§. 149 ff.).

Bon partikularrechtlichen Darstellungen ist noch hervorzuheben:
Paul Roth Bayrisches Civilrecht. I I I . Bd. (Tübingen 1875) S . 194—851.

Rec.: Hofmann in Grünhut's Ztschft. I I I S. 730 ff.



AOes Hauptstück.

Vorbemerkungen.
I . D ie Grundlage des Erbrechtes. So befriedigend im Ganzen das

Erbrecht in unserem Gesetzbuche normirt ist (es ist wohl die gelungenste Partie
desselben), so mangelhaft war, die Einsicht der Redactoren und ihrer Zeitgenossen
in die Grundlagen des ganzen ^institutes. Kaum ist irgendeine Frage des
Rechtes von der sogen. Naturrechtslehre schiefer und oberflächlicher betrachtet wor-
den, als^dlesel Invem man die Quelle^ für das Recht des Erben.lediglich in
dem Willen des Verstorbenen suchte (auch die gesetzliche Erbfolge^wurde Fuf^dm
vermutystfn Tillen d T s ^ ^ s s e ^ ^ ^ g ? ^ )̂ wn^ man geyeigt̂ .dsts^Hayze
Erbrecht für Satzung, be-

bloßen Nützlichkeitserwä-
gilngen eingeführt habe: „zur Hintanhaltung der schreckliches't^mÄtuäriWn'Auf-
tritte, welche sich aus dem Zueignungsrechte in freistehenden Verlassenschaften
ergeben würden, dann zur Aufmunterung im Erwerbe und zur Belebung der
Industrie." 2) So lange der Erblasser lebt, habe der Erbe noch kein Recht, da
jener sich desselben noch nicht begeben habe. Der todte Erblasser aber könne
nichts mehr geben; denn nur der.Lebende hat Rechts) und Manche folgerten
unerschrocken, es gebe von Natur kein Erbrecht, die Güter des Verstorbenen
fallen dem allgemeinen Occupationsrecht heim/) und jede positive Anerkennung
des Erbrechtes könne der Fictionen nicht entrathen. — Es ist leicht einzusehen,
daß so auch die Möglichkeit einer Veräußerung sich läugnen ließe; so lange der
Veräußerer noch Eigenthümer ist, kann es der Andere noch nicht sein; sobald das
Eigenthum Jenes aufhörte, kann er nicht mehr die rechtlichen Schicksale der
Sache bestimmen. ^) Und doch würde, wer deshalb etwa die Tradition in Dere-
liction und Occupation zerlegen wollte, °) das Wesen des derivativen Erwerbes ver-
kennen. — Und wenn man weiter einwendete; zwischen dem Erblasser und dem
Erben komme keine Willenseinigung zu Stande, so beruht das auf dem Grund-
irrthunl, als ob alle Rechte aus Verträgen stießen würden. ^) I n Wahrheit
stießen alle subjective« Rechte durch Eintritt der bedingenden Thatsachen aus dem
objectiven Rechte, und diese Thatsachen sind auch auf anderen Gebieten keines-
wegs immer Verträge. ^) Ob nun das Gefetz ein Testament oder ein Verwandt-
schaftsverhältniß als solche Thatsache anerkennt, wir werden darin überall nichts
von einer „Fiction" erkennen.

Ein anderer Irrthum, der mit dem eben besprochenen zusammenhängt, war
die Ansicht: die testamentarische^Erbfolge fei die primäre, die Intestat-Erbfolge
nur die subsidiäre! Wenn" der Erblasser semen letzten'Willen nicht erklärt hat,
so sei es wahrscheinlich (oder „zu vermuthen") , er habe sein Vermögen

') Anklänge selbst bei Savigny, z. B. VII I S. 499.
") Auch dies klingt bei Savigny an, z. B. VI l l S. 537.
') Zeiller Nat. Pr. R. S. 204, Comm. I I S. 383.
') Vgl. Zeiller Nat. Pr. R. S. 203; Egger Das nat. Pr. R. S. 233.
<) S. z. B. K. H. v. Gros L. d. Naturrechts (Stuttg. 1841) 8Z. 171,172. Vgl.

Walter Naturrecht und Politik §Z. 189 ff.
b) Vgl. Hofmllnn Entstehungsgründe d. Oblig. S. 94.
°) S. z. B. Hufeland Lehrsätze des Nat. R. (1790) Z. 223 und selbst Puchta

Institutionen 6. Aufl. I I S. 525, 526; 8. Aufl. I I S. 186.
') Fingirte man doch selbst bei der Occupation einen stillschweigenden Vertrag Eines

Menschen mit allen übrigen! ttrotiun I I 2, 2; vgl. Hofmann Tit. und Modus S. 10f.
') Beispiele bieten: Ersitzung, »lluvio u. dgl. Aber auch zum derivativen Erwerbe

gehört nicht nothwendig ein Vertrag; man denke an die aäiuäioatio.
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seinen nächsten Angehörigen hinterlassen wollen. I n der gesetzlichen Erbfolge-
Ordnung stelle der Gesetzgeber für seine Bürger gleichsam ein General-Testament
auf. Wer damit als Erblasser im concreten Falle nicht zufrieden fei, solle
testiren; wer aber mit den gesetzlichen Dispositionen einverstanden sei, brauche
nicht erst selbst welche zu treffen, s) — I n Wahrheit ist die sogen. Intestat-

die Testamente. Ueberall ist die
Famllie^Ordnung^älter^M der Staat ̂ ün^'weit^alter, als die Emancipation
des Individuums. Wo die Familie noch eine wirthschaftliche Einheit darstellt,
entsteht beim Tode eines ihrer Glieder gar nicht die Frage, was mit dessen Ver-
mögen geschehe.« solle; wo sie aber schon entstanden ist, lautet die Antwort doch
immer: ,sein Gut geHort den Seinen^. Der Gedanke letztwilliger Verfügungen
scheint Naturvölkern fremd; der Erbe wird geboren, nicht gekoren. Alles Erb^
recht ist anfänglich nur ein Kapitel des Familiengüterrechts. Die asiatifche Rechts-
geschichte bietet hiefür eine Fülle unwidcrfprechlicher Zeugnisse.'") Als in Attika
spät genug und nur in beschränkter Weife Testirfreiheit gegeben wurde/ blieb
doch die wahre Grundlage des Erbrechtes unvergessen (ai-F. ?Iatou ?rkßt vô um»',
X I p. 923). ̂ ) Die slavischen Hauscommunionen ragen bis in unsere Tage
herein,") und bekannt ist, was Tacitus von den Germanen erzählt: 6erm.
c XX §. 9; ebenso als später Nachklang davon das Sprüchwort: „Wer will
wohl und selig sterben, laßt sein Gut den rechten Erben." '^) — Aus Gründen,
die in der Eigenart des römischen Volkes und Staates zu suchen sind,'^) ge-
langte die Testirfreiheit in Rom fehr früh zur Anerkennung („uti IßFaßsit. . . " ) .
Obgleich nun deshalb hier, wie bei keinem anderen Volke, die testamentarische Erb-
folge in den Vordergrund tritt, hat sich doch auch hier das Bewußtfein der
wahren Grundlage des Erbrechts nie ganz verloren. Vgl. 6a i . I I , 157 ----
§. 2. Inst. I I , 19; 111p. in I. 1 § . 1 2 v . 38, 9; ?au l . in 1. 7. pr.
v . 48, 20 und in 1. 11 I). 28, 2. " )

Der rationalistische Subjectivismus erklärt den ersten, die UnVertrautheit
mit der uicht-römifchen Rechtsgeschichte den zweiten der beiden gerügten Grund-
irrthümer. Der römischen Auffassung (6a i . I I , 100 sy. - - Iu8t. I I , 9 i. f.,
10 8Y.) freilich entspricht die Zurückstellung der gesetzlichen Erbfolge'^) in.§. 533
und im X I I I . Hauptsti'tck (nachdem in den Hauptstückeu IX—XI I vom letzten

«) Vgl.darüber UngerErbr.§.4 A . 1 und §. 30. Unzähligemale findet sich dieser
Gedanke wiederholt; wesentlich verbessert in der Wendung, die ihm in der lesenswerthen
hier bei §. 559 N. 17 abgedruckten Stelle gegeben ist (einmal, weil es nicht heißt: „das
hat er wahrscheinlich gewollt," fondern: „das würde er wahrscheinlich gewollt haben";
dann, weil nicht so sehr auf den concreten Erblasser, sondern, so zu sagen, auf den Durch«
schnittst Erblasser hingewiesen wird). I n dieser Hinsicht, wie in der subjectivistisch en Be-
gründung, stimmt mit der Naturrechtslehre überein die Schrift von 0. ? . ttabb» D83»i
nur 1a vsriwbls orißinL äu äroit 6« suocsssion (Brüssel 1861) (nach Pran t l ' s An«
zeige in der Krit. Vjschft. V S . 316 f.).

" ) Ed. Gans Das Erbrecht in weltgesch) EntWickelung Bd. I (1824).
"") Lält. Lipout. (1786) vol. IX p. 142; iu der Ausgabe S t a l l b a u m ' s (1860)

vol. X 8eet. I I I (bez. vol. I I I der, „ I ^ e g " ) p. 279. Die Stelle lautet: «/w/ uv,,

' ' ) Vgl. über die altflavische Auffassung des Erbrechts: Randa Erwerb der Erb«
fchaft S . 16 Note. P. Turner Slavisches Familienrecht (Straßb. 1874) §§. 16^21,23.

" ) Vgl. z. B. Gengler Lehrb. d. deutsch. Pr. R. (1862) S. 1443 ff.
" ) Die, so zusagen, künstliche Begründung des römischen Staates; Nicht»Congruenz

von Cognaten- und Agnatenkreis; eigenthümliche Stellung des pater iamiliag; energische
Behauptung des subjective« Standpunktes u. s. w. Vgl. I h e r i n g Geist d. röm. R. I
§. 14 a. E., I I Z. 31 a. E.; Lafsalle System der erworbenen Rechte I I S . 21, 58 ;
Kuntze Excurse S .M^ss . ; Koppen System des heut. röm. Erbr. (Jena 1862) S . 10ff.

" ) Vgl. Koppen S . 1 ff.
" ) Dies beweist schon die negative Bezeichnung „»uoeossio ad intsstato".
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Willen gehandelt ist); w i r aber werden nicht vergessen, daß historisch und prin-
zipiell die Familien-Erbfolge die primäre ist, und daß die testamentarische nur in
dem Sinne vorangestellt werden kann, in welchem die gewillkürte Ausnahme vor
der allgemeinen Regel zur Geltung gelangt. Und aus diesem praktischen Stand»
punkte werden auch wir uns mit jener Reihenfolge befreunden können: „äoneo
domo loyuitur, lex taoet."

I I . Das Wesen der Erbfolge. Gegenüber der bishin herrschenden
Auffassung, welche (in verschiedenen Wendungen)^) von einer Fortsetzung der
vermögensrechtlichen Persönlichkeit des Erblassers durch den Erben sprach, behaupten
sehr bedeutende Juristen der Gegenwart,") das Wesen der Erbfolge fei einfach
und genügend damit bezeichnet, daß der Erbe „an die Stelle des Verstorbenen"
oder „in den Mittelpunkt des hinterlassenen Vermögens" eintrete. Aber nicht
nur sind solche vage, bildliche Redewendungen („Stelle", „Mittelpunkt") für eine
wissenschaftliche Erörterung untauglich, — der Gedanke selbst, der hinter ihnen
steht, trifft nicht das Wesen, fondern nur das Aeußerliche der Erbfolge. Gemeint
ist: der Erbe folge in das Vermögen nach. Das Vermögen aber ist ein Object von
Rechten, kein Recht, während die Erbfolge eine Rechtsnachfolge ist. Man kann
in das Eigenthum an einem Tisch, einem Pferd Jemanden nachfolgen, aber Nie-
mand spricht von einer Singular-Succession in einen Tisch, in ein Pferd.'^)
I n dem Gefühl, wie wenig mit dem „Erwerbe des Nachlasses" das Wesen der
Erbfolge getroffen sei, wird hinzugefügt: „des Nachlasses als eines Ganzen".
Aber was macht den Nachlaß zu einem Ganzen, zu einer Einheit? Kein orga-
nischer, kein mechanischer, kein wirthschaftlicher, sondern ein juristischer Zusammen-
hang verbindet die einzelnen Nachlaßtheile, sie gehören alle z. B. zum Johann
Werner'schen Nachlaß. Das Rechtsband, welches den Erblasser und sein Ver-
mögen umschlang,'") wird nun an die Person des Erben geknüpft; die Erbfolge
ist Nachfolge in das Recht an dem hinterlassenen Vermögen. Hereäitag (von
I16I68) Il6lU8, Herr: §. 7. In8t. I I . 19; I'Lstu» vb. Iierns) „bezeichnet . . .
die Herrschaft, welche auf einen Anderen übergeht."2") „Das Erbrecht, so-
bald es erworben wird, ist ein allgemeines Eigenthum über nne ganze
Verlassenschaft."")

Der modernen Rechtswissenschaft̂ ) (nicht auch dem Bewußtsein der Laien
und dem Sprachschatz der civilisirten Völker) fehlt der Begriff des Eigenthums
im höchsten Sinne, als der rechtlichen Anerkennung der Zugehörigkeit eines Per«
ulögens zu einer bestimmten Perfon, wodurch jenes eben die Habe diefer Person
wird."") Diese Bedeutung von Eigenthum hat man im Sinne, wenn es von

'") „Fortsetzung. Uebergaug der vermögensrechtlichen Persönlichkeit", „substautürte
Persönlichkeit" ( Iher ing) , „Recht an der in den Erben übergegangenen Person des Erb«
lassers" (Puchta) u. f. w. Vgl. auch Laf fa l le I I S . 12 ff.

" ) Namentlich Wiudscheib in der krit. Ueberschau I S . 13l ff., B r i n z §. 156,
Uuger Erbrecht § . 2 A. 7.

" ) Wegen des römischen Sprachgebrauches s. A r n d t s §. 56 Anm. 2.
" ) Vgi. Lei st Civil. Studien 1 S . 45.
" ) Vurchard i System §. 296 N. 5. Vgl. auch Huschte im Rhein. Mus. V I

S . 271 ff., der aber die bereits gewonnene Klarheit wieder mit der wunderlichen Wendung
preisgibt: „das Universum iu8 des Verstorbenen ist . . . feine Vermögens fä hi g le i t als
Realität gefaßt!"

" ) Ze i l l e r Comm. I I . Bd. S . 377 N . * * . Vgl. namentlich auch Mühlcnbrnch
Cession (3. Aufl.) S . 5 ff., insb. S . 9 ff.

' ' ) Eine Ausnahme macht z. V. Zacharia Franz'ös. Civilr. I l l ß. 575.
" ) Diese umfassende Bedeutung von „Eigenthum" schwebte auch den Verf. des

§. 353 a. b. G. V. vor; doch übertrugen sie (so wie Wächter Handb. I I S . 206) das
Wort auf das Vermögen, während es eine Beziehung des Vermögens zu einer Person be»
deutet. Vgl. bei Z§. 353, 354. Seiner Etymologie nach wäre das Substantiv Eigenthum
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den Meisten für heil ig, von Einigen für Diebstahl erklärt wird. Und da nun
dies Eigenthum die Anerkennung der Persönlichkeit nach der Seite des Vermögens
hin ausdrückt, so erhellt, daß jene, jetzt oft verspottete, Lehre von der Fortsetzung
der vermögensrechtlichen^) Persönlichkeit der Wahrheit viel näher kommt, als
ihre Gegner. Freilich gibt sie (ganz abgesehen von mancherlei Ueberschwänglich-
keiten einzelner ihrer Vertreter) dem richtigen Gedanken einen ungenauen Ausdruck.
Denn Rechts- und Handlungsfähigkeit werden nicht vererbt, und gerade jene
Rechtsverhältnisse, die an die Individualität des Verstorbenen geknüpft waren,
gehen mit ihm unter. Gleichwohl deutet jener Ausdruck auf die zweifache
Wahrheit: daß die Person des Erblassers dem Vermögen die Einheit gab, und
daß ein persönliches Verhältniß zwischen Erblasser und Erben das Pr imäre,^)
der Erwerb der hinterlassenen Güter das Secundäre ist. Es kann ausgemacht
sein, daß Jemand „Werner's Erbe" ist, bevor er oder irgend Jemand weiß,
was er geerbt hat. Nicht in einen Inbegriff von Werthen tr i t t er zunächst
ein, sondern in eine Eigenthümerrolle. Ilorsäitas . . . iuris Nomen est
(I . 119 v . 6ß V . 8 . ) , etiam sins ullo corpore iuris iutelleotnm kadot
(1. 50. pr. v . V , 3). Zunächst wird erworben die rechtliche Eigenschaft „Wer-
ner's Erbe", damit das Recht an dem Nachlaß, und darin wieder die einzelnen
Nachlaßstücke.

Welcher Natur nun ist das äoimuium doreäitati«, °°) das „Eigenthum"
an einem Vermögen? Es unterscheidet sich, von dem äomiuium sinFuIarum
reruil l vornehmlich dadurch, daß es so wenig als die Persönlichkeit selbst ver-
äußert werden kann. Eine Universal-Succession eintreten zu lassen, hängt nicht
vom Belieben ab . ^ ) Wenn man dingliche Rechte nur an greifbaren Sachen
annimmt, ist das in Frage stehende „Eigenthum" kein dingliches Recht; wohl
aber muß man es so nennen, wenn man das Wesen des dinglichen Rechtes in
die unmittelbare (d. h. durch keine Leistung eines Dritten zu vermittelnde) Herr-

sehr wohl geeignet, die rechtliche Zugehörigkeit sowohl jedes einzelnen Rechtes, wie der Ge«
sammtheit des Vermögens zu der Person, also eben die rechtliche Beziehung der durch das
Subject zu einem Vermögen vereinigten Rechtsverhältnisse auf dieses Subject zu bezeichnen.
Wenn wir es dennoch als technisches hiefür nicht verwenden, so liegt der Grund darin, daß
der Sprachgebrauch der heutigen Wissenschaft dieses Wort schon für das dominium rei
mit Beschlag belegt hat, wir aber nicht verkennen, daß das, was vom dominium rei gilt,
weder auf das von der älteren Doctrin sogen. Rechtseigenthum, noch auf die Zugehörigkeit
eines ganzen Vermögens zu dessen Subject ohne weiteres übertragen werden kann.

" ) Ke l le r Pand. Z. 456 substituirt dieser die „ökonomische Persönlichkeit" —
verkehrter Weise; denn 1> steht hier die juristische, und nicht die ökonomische Seite zur
Betrachtung; 2) ist die Formel handgreiflich falsch; zur ökonomischen Persönlichkeit ge»
hört vor allem das sogen, persönliche Capital, das mit seinem Träger untergeht.

" ) Dies, und das Richtige an der Lehre von jener „Fortsetzung" leuchtet sofort ein,
wenn man bedenkt, daß die Verwandten» Erbfolge die älteste und normale, und innerhalb
dieser die der „Leibeserben" die häufigste und wichtigste ist.

'°) Lig verdis: 1'it«iu» b e r e d i t a t i g me^s dow iuu8 68to, reete institutio
Lt. <zinroianu8 1. 48 pr. v . 25, 5). Vgl. Preuß. L. R. I Tit. 9 §. 368. — Diesem
dominium geht im röm. Recht parallel eine, allerdings eigenthümliche po83eLsio; s. insbes.
I. i i 8§. 1, 2 v . 37, 1 : „ l l e r e d i t a t i s autem donorumvs p088638io, «z I^dvo
soridit, uon uti i-erum possessio aoeipieuda est; est enim i u r i s ma^is, yuam eor-
poris possess io . Demyuy stsi nitnl corporals est in nereditate, nttamen reoty
eius oonornm possesgiousm a^nitam I^adeo alt. Lonorum i^itur po8S68sionem ita
rects äetmiemus: ins persequenHi rstinen^iczus p a t r i m o n i i sivs rei , quns ouius»
hue. qnuw molitur iuit." Man denke ferner an die altrömifche nsuoapio kereäitatis, welche
einjährig war, „yuia uereäitas soli non «8t. neque oorpor«Iis e8t" (Ka ins I I Z. 54).

" ) Dies gilt selbst für das römische Recht, obwohl dieses — unserer Rechtsanschau«
ung entgegen — Universal-Successionen unter Lebenden kennt. Vgl. Sav igny System
I I I S . 17. Eine (aber nicht willkürliche, f. I. 63 §. 3 v . 36. 1) Uebert ragung der
Herrschaft über ein Vermögen enthält nach röm. R. die Restitution der fideicommissarischen
Erbschaft.


